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6 Abschnitt 1 . Der Übersetzungsgedanke .

Translator und Vorübersetzer durch Jahrhunderte voneinander
geschieden .

Die Rückübersetzung konnte richtig , aber auch falsch aus-
fallen . Sie konnte ein anderes deutsches Äquivalent ergeben
als dasjenige , das die Worte des benutzten Lateintextes ver¬
ursacht hatte . Diese Möglichkeit war besonders nahe gelegt,
wenn die beiden Vorgänge durch lange Zeiten getrennt waren .
Die Übersetzungssitte konnte einen Wechsel erfahren haben .
Dann konnte die Rückübersetzung ein ganz anderes deutsches
Äquivalent ergeben , als bei der Grundübersetzung gebraucht
worden war . Die falsche Rückübersetzung änderte den Inhalt
des Textes ohne jede Änderung des Wortlauts . Wurde die
falsche Rückübersetzung üblich , oder durch Gesetz anerkannt ,
so konnten ältere Gesetze unter Reibehaltung ihres genauen
Wortlauts den Inhalt vollständig ändern

*

2) . Wenn ein Lateintext
durch Vermittlung deutschredender Elemente z . R . einer ge¬
setzgebenden Versammlung benutzt wurde , um einen neuen
Lateintext herzustellen , so waren zwei Übersetzungen notwen¬
dig , zuerst eine Vorübersetzung der lateinischen Vorlage in die
deutsche Sprache 2

), dann eine Übersetzung des Reschlusses ,auch der unverändert gebilligten deutschen Norm , in das Latei¬
nische behufs Herstellung des neuen Lateintextes . Wurde bei
dieser zweiten Übersetzung für das deutsche Wort ein anderes
Lateinäquivalent gewählt , als in der alten Vorlage enthalten
war , so konnten sich bei der Vorlagebenutzung die Lateinworte
ohne Sinnwechsel ändern 3) .

4 . Die Notwendigkeit jedesmaliger Vorübersetzung mußte es
dem Richter sehr erschweren , eine Kenntnis des ganzen Ge¬
setzesinhalts zu gewinnen , namentlich bei umfangreichen Ge¬
setzen . Heute gewinnt er das Verständnis durch Lesen und

*) Vgl . unten das Constitutum Pippins . § 31 . (Änderung des Anwendungs¬
gebiets für die Ingenuusnormen .)

2) Auch heute können fremdsprachliche Gesetze bei legislativen Arbeitendurch Deutsche , welche diese fremde Sprache nicht kennen , nur dann be¬nutzt werden , wenn die fremdsprachliche Vorlage übersetzt wird . Das ist
eigentlich selbstverständlich und ich würde es nicht erwähnen , wenn nicht
v . Schwerin meine Annahme eines entsprechenden Verfahrens in der
Karolingerzeit als sehr gekünstelt und deshalb unwahrscheinlich beanstandethätte . Vgl . unten § 32, N . 3.

s) Vgl . unten § 32 . (Äquivalentvertauschung .)
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Wiederlesen im Zusammenhang und Nachschlagen bei vor¬
handener Beziehung mehrerer Gesetzesstellen . Das war im Mit¬
telalter nicht möglich . Der Richter mußte sich die einzelne Ge¬
setzesstelle von einem in der Regel wohl rechtsunkundigen
Kleriker vorübersetzen lassen und war allen Übersetzungs¬
fehlern hilflos preisgegeben . Eine Gesamtübersicht konnte er
nur gewinnen , wenn er sich alle Vorschriften sukzessive vor¬
übersetzen ließ und alles Gehörte im Gedächtnis behielt ohne
Möglichkeit eigener Kontrolle . Durch diese Verhältnisse war
die Einwirkung des Gesetzes auf das Rechtsleben sehr behin¬
dert . Es ergaben sich so weitgehende Abweichungen , wie wir
sie uns heute schwer vorstellen können 1).

5 . Die Notwendigkeit der Vorübersetzung war natürlich ein
starkes Hindernis für die Tätigkeit gesetzgebender Versamm¬
lungen . Heute hat jedes Mitglied des Parlaments eine gedruckte
oder schriftliche Vorlage vor sich , und es kann sieh die ge¬
faßten Beschlüsse notieren . Im frühen Mittelalter fehlte dieses
Hilfsmittel . Wenn eine Vorlage benutzt wurde , so gelangten
nur diejenigen Teile zur Kenntnis der Versammlung , die vor¬
übersetzt wurden . Das Vorübersetzte mußte im Gedächtnis
behalten werden . Die gefaßten Beschlüsse versanken sofort in
das Pergament , auch in dieser Hinsicht waren die Mitglieder
auf ihre Erinnerungsbilder angewiesen . Der Vergleich eines
Beschlusses mit einem früher gefaßten erforderte Rücküber¬
setzung . Eine Totalrevision am Schlüsse hätte die größten Um¬
stände bereitet . Auch die heutigen Beschlüsse der Parlamente
ergeben in großem U mfang Redaktionsfehler und Widersprüche ,
die auch bei der Revision nicht immer beseitigt werden . Das

*) Ein anschauliches Beispiel gibt das Oapitulare legi Salicae additum
Ludwigs des Frommen M . G . Kap. 1 . S . 292 . Dies Oapitulare sollte eigentlich
den Zusatz erhalten »et inquisitio de sensu legis Salicae «, denn eine Ver¬
sammlung wird über den Sinn gewisser Vorschriften der Lex Salica be¬
fragt . Der kausale Zusammenhang liegt m . E . nahe : Ludwig und seine Rat¬
geber konnten Latein und konnten lesen . Sie lasen die Lex Salica und
stießen auf Rätsel . Sie beriefen eine Versammlung von Rechtskundigen ,
um die Rätsel zu lösen , aber ohne Erfolg . Gesetz und Rechtsleben hatten
zum Teil gar keine Berührung . Die Rechtskundigen sagen aus, daß sie
das Recht nicht so anwenden , wie es die Lex Salica hat , sondern wie es
ihre Vorfahren anwendeten . Ja cap . 45 De migrantibus ist überhaupt
nicht verstanden worden . Die vereinigte Rechtskunde und Sprachkunde
des Kaiserreichs ist an der Rückübersetzung gescheitert .
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